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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
ben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Be-
darf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hin-
gewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
• Das Amtsblatt liegt am Eingang des Rathauses (Eingang Rathausplatz) zur kostenlosen 

Mitnahme aus. Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwal-
tung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: 
info@rhede.de 

• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de/Amtsblatt zur Verfügung. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abon-
nent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Bezirksregierung Münster  48653 Coesfeld, 01.08.2022  
Flurbereinigungsbehörde  Leisweg 12  
  Tel: 0251/411-5003  
Flurbereinigung Berkelaue III  
Az.: 33.5 – 4 13 03 -  

 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Ausführungsanordnung  
 
Im Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III wird hiermit die Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes angeordnet gemäß § 61 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
546), in der derzeit gültigen Fassung.  
 
1. Mit dem 01.10.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan Berkelaue III  

vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 
Satz 2 FlurbG).  

2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der 
Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grundstücke betref-
fenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle 
der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die 
auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage 
ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG).  

3. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der  
Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist für 
den Flurbereinigungsplan individuell in Absprache mit den betroffenen 
Beteiligten erfolgt.  

4. Wird der Flurbereinigungsplan geändert, so wirkt diese Änderung in 
rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 festgesetzten Zeitpunkt zurück (§ 63 
Abs. 2 FlurbG).  

5. Mit der Ausführungsanordnung entfallen die Verfügungsbeschrän- 
kungen gem. §§ 34 und 85 FlurbG.  

6. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekannt- 
machung dieser Ausführungsanordnung an gerechnet, können mangels 
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einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Flurbereinigungs-
behörde folgende Festsetzungen gem. § 71 FlurbG beantragt werden:  

a) angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu  
leistenden Ausgleichszahlung für eine dem Nießbrauch unterliegende 
Mehrzuteilung von Land durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG);  

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger  
Ausgleich infolge eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem 
alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG);  

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse 
der Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).  

Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der  
Antrag zu c) kann nur vom Pächter gestellt werden.  

 
 
Gründe  
 
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbar gewordene 
Flurbereinigungsplan  
 
Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht 
dem Gebot der zügigen Abwicklung des Verfahrens und verlängert den  
unerwünschten Zustand der Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben aufgrund der einvernehm-
lichen Einzelfallregelungen zur Besitzeinweisung bereits Besitz und  
Nutzung an den neuen Grundstücken aus. Dagegen haben sie bislang 
keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke. Die 
Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen 
neuen Rechtszustand herbei, verschafft den Verfahrensteilnehmern die 
volle rechtliche Verfügungsmöglichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke 
und ist die Voraussetzung für die Berichtigung der öffentlichen Bücher. Der 
Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffent-
lichen Interesse und im Interesse der Beteiligten.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Anordnung ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Widerspruch statthaft.  
 

Der Widerspruch ist schriftlich bei der  
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Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster  
oder zur Niederschrift bei der  
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
zu erheben.  
 
Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden:  
• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 

nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet:  
poststelle@brms.nrw.de.mail.de  

• durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde. 
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.sec.nrw.de  

  
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung  
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 03. 1991 (BGBl. I S. 686) in 
der derzeit gültigen Fassung, wird die sofortige Vollziehung dieser Aus-
führungsanordnung auch für den Fall angeordnet, dass Widerspruch und 
Anfechtungsklage erhoben wird, so dass diese Rechtsmittel keine auf-
schiebende Wirkung haben.  
 
 
Gründe  
 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung ange- 
ordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten liegt. Die Voraussetzungen hierfür sind für die 
Ausführungsanordnung in dem Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III 
gegeben.  
Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der 
rechtlichen Ausführung des Flurbereinigungsplanes Berkelaue III über-
wiegt deutlich das Interesse einzelner Widerspruchsführer an der aufschie-
benden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe.   
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten ineinandergreifenden 
Eigentumsveränderungen müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre 
nicht möglich, wenn Widersprüche einzelner Teilnehmer aufschiebende 
Wirkung hätten.  
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Rechtsbehelfsbelehrung für die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung - VwGO - beantragt werden bei dem  
 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen,  
9a Senat (Flurbereinigungsgericht),  
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster.  
 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch 
durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Personen 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht  
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordung-ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. 
I S. 30803) der derzeit gültigen Fassung.  
Hinweise: Falls die Frist durch eine bevollmächtige Person versäumt  
werden sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden.  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de  
 
  
Im Auftrag:  
   (LS)    
gez. Andreas Grotendorst  
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Am Mittwoch, dem 31. August 2022, 18:00 Uhr, findet im Rats- u. Kul-
tursaal des Rathauses im 1. OG eine Sitzung des Rates der Stadt 
Rhede statt.  
 
 
Zum Besuch des öffentlichen Teiles der Sitzung lade ich hiermit ein. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
A) ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
Punkt 1: Finanzierung von Investitionsvorhaben an ländlichen Wegen 

(Wirtschaftswege) 
 

Punkt 2: Aufstellung des Bebauungsplanes "Vardingholt BN 3,  
2. Änderung" (Bereich einer Fläche für Maßnahmen zum  
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und  
Landschaft - Feuchtwiese) – Satzungsbeschluss 
 

Punkt 3: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede B 2, 4. Änderung"  
(Bereich südlich der Hardtstraße und östlich der Lindenstraße)  
- Aufstellung und öffentliche Auslegung 
 

Punkt 4: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede BW 14"  
(Bereich zwischen Büssingstraße, Kolpingstraße,  
Am Fildeken und Hardtstraße)  
- Aufstellungsbeschluss 
 

Punkt 5: Änderung des Stellenplans der Stadt Rhede für das Jahr 2022 
 

Punkt 6: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 
 

Punkt 7: Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2021 
 

Punkt 8: Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW zur Aufhebung des 
Beschlusses zum Bau des Radschnellweges Westmünsterland 
(RS 2) vom 01.09.2021 
 

Punkt 9: Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 

Punkt 10: Mitteilungen und Anfragen 
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B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
Punkt 11: Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche 

 
Punkt 12: Mitteilungen und Anfragen 
 
 
 
Rhede, den 19.08.2022 Bernsmann 

Bürgermeister 
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